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KT-Drucksache Nr. X-0375  
 
für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 
 
 
Haushalt 2022;  
Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen sowie der 
Erwachsenenbildung ab dem Haushaltsjahr 2022 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Zur Förderung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen sowie der Erwachsenenbil-

dung werden im Haushalt 2022 Haushaltsmittel entsprechend der Anlage 1 zu dieser 
KT-Drucksache eingestellt. 
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, entsprechende Zuwendungsvereinbarungen mit einer 
Laufzeit bis zu 3 Jahren und einer jährlichen Dynamisierung von 2 % abzuschließen. Die 
Dynamisierung in den Jahren 2023 und 2024 erfolgt jeweils unter dem Vorbehalt der Be-
reitstellung von Haushaltsmitteln. 

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gesamtaufwand 
im Jahr 2022: 350.890,00 EUR 

Anteil Landkreis: 350.890,00 EUR 

Förderung von kulturellen Einrichtungen 
Teilhaushalt 3: 
Produktgruppe: 26.10 Theater 
Produktgruppe: 26.20 Musikpflege 
Produktgruppe: 27.10 Erwachsenenbildung 
Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege 
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports 

Gesamtaufwendungen: 
 
Im Haushaltsplanentwurf 
2022 veranschlagte Haus-
haltsmittel: 
 

 
 
 
 

350.890,00 EUR 
 

 
Die einzelnen Produkte/Produktgruppen, die beantragten Zuschussbeträge sowie die von 
der Verwaltung im Haushalt 2022 vorgesehenen Beträge inklusive einer Dynamisierung von 
2 % sind in Anlage 1 differenziert dargestellt. 
  

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 

 
Datum: 22.10.2021 
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Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
Der Kreistag hat in der Sitzung am 25.07.2018 (KT-Drucksache Nr. IX-0519) die von der AG 
Kultur gemeinsam mit der Verwaltung erarbeiteten Grundsätze und Förderrichtlinien für die 
Kulturarbeit des Landkreises Reutlingen beschlossen. Entlang dieser Grundsätze und För-
derrichtlinien werden die Neuanträge und Anträge auf strukturelle Erhöhungen der Einrich-
tungen für die Förderung ab dem Haushaltsjahr 2022 dem Kreistag zum Beschluss vorge-
schlagen, siehe KT-Drucksachen Nrn. X-0376 bis X-0380. Ansonsten schlägt die Verwaltung 
eine Dynamisierung in Höhe von 2% auf Basis der Förderbeträge aus dem Jahr 2021 vor. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Vorbemerkung 

 
Der Verwaltung liegen 2 neue Anträge auf institutionelle Förderung vor, außerdem 2 An-
träge auf strukturelle Erhöhung der Zuschüsse. Die Bewertung erfolgt entlang der För-
derrichtlinien, siehe dazu KT-Drucksachen Nrn. X-0376 bis X-0379. Die übrigen Förde-
rungen erfüllen weiterhin die Kriterien der Förderrichtlinien. Daher schlägt die Verwal-
tung vor, die Förderungen ab dem Jahr 2022 mit einer Dynamisierung von 2% fortzufüh-
ren. 

 
2. Anträge im Bereich der Kulturförderung 
 

Ein Neuantrag wurde vom Naturtheater Hayingen e. V. für eine institutionelle Förderung 
in Höhe von 15.000,00 EUR ab dem Haushaltsjahr 2022 gestellt, siehe KT-Drucksache  
Nr. X-0376. Dieser Antrag ist aus Sicht der Verwaltung noch nicht entscheidungsreif. 
 
Ein weiterer Neuantrag wurde vom TheaterPädagogikZentrum Baden-Württem-
berg e. V., Reutlingen (TPZ), für eine institutionelle Förderung ab dem Haushaltsjahr 
2022 gestellt, siehe KT-Drucksache Nr. X-0377. 
 
Anträge auf strukturelle Erhöhungen wurden vom Theater Reutlingen Die Tonne und 
von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen gestellt, siehe KT-Drucksachen  
Nrn. X-0379 und X-0378. 
 
Des Weiteren wird auf den Antrag des Naturtheater Reutlingen e. V. verwiesen, siehe 
KT-Drucksache Nr. X-0380. 
 

3. Haushaltsplan 2022 
 
Im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 sind die Zuschüsse an die Einrichtungen mit den 
im Haushaltsjahr 2021 gewährten Zuschüssen zuzüglich einer Dynamisierung von 2 % 
berücksichtigt. Die nun beantragten Zuschüsse und die von der Verwaltung für den 
Haushalt 2022 vorgeschlagenen Beträge sind in der Anlage 1 dargestellt - in Anlage 2 
nachrichtlich die Förderungen, über die mit separaten KT-Drucksachen entschieden 
wird. Für die allgemeine Kulturförderung bei Produktgruppe 28.10 in Höhe von 
13.000,00 EUR wurde keine Dynamisierung vorgesehen.  
 
Die Neuanträge und die Anträge auf strukturelle Erhöhung werden in die Änderungsliste 
zum Haushalt 2022 aufgenommen. 



Landratsamt Reutlingen Anlage 1 zu KT-Drucksache Nr. X-0375
Kreisschul- und Kulturamt
22.10.2021

Haushalt 2022;

Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen sowie der Erwachsenenbildung ab dem Haushaltsjahr 2022

Institution
Produkt-
gruppe

Zuschuss 2021
von der Verwaltung
vorgeschlagener Zuschuss
ab 2022

Differenz 2021/ab 2022 Anmerkungen

Kulturelle Einrichtungen

Landestheater Württemberg-Hohenzollern (LTT)
Tübingen 26.10 13.260,00 EUR 13.530,00 EUR 270,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

Theater Lindenhof
Melchingen 26.10 18.410,00 EUR 18.780,00 EUR 370,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

Natutheater Reutlingen e,V. 26.10 15.300,00 EUR 15.610,00 EUR 310,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

Herbstliche Musiktage Bad Urach 26.20 13.260,00 EUR 13.530,00 EUR 270,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung. 

allgemeine Kulturförderung 28.10 13.000,00 EUR 13.000,00 EUR 0,00 EUR

 

Kulturzentrum franz.K Reutlingen 28.10 31.210,00 EUR 31.840,00 EUR 630,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

Gedenkstätte Grafeneck Gomadingen 28.10 10.400,00 EUR 10.610,00 EUR 210,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

Blasmusikverband Neckar-Alb
Reutlingen-Tübingen e. V. Pfullingen 28.10 2.700,00 EUR 2.760,00 EUR 60,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

Sport

Sportkreis Reutlingen 42.10 98.100,00 EUR 100.060,00 EUR 1.960,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

TSG Reutlingen (Inklusiv) 42.10 12.200,00 EUR 12.440,00 EUR 240,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

Erwachsenenbildung 27.10 116.400,00 EUR 118.730,00 EUR 2.330,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 in dieser Höhe berücksichtigt,
Förderung aus 2021 plus 2% Dynamisierung.

Gesamtsummen 344.240,00 EUR 350.890,00 EUR 6.650,00 EUR



Landratsamt Reutlingen Anlage 2 zu KT-Drucksache Nr. X-0375
Kreisschul- und Kulturamt
22.10.2021

Haushalt 2022;
Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen sowie der Erwachsenenbildung ab dem Haushaltsjahr 2022

Neuanträge oder strukturelle Erhöhungen

Institution
Produkt-
gruppe

Zuschuss 2021
von der Verwaltung
vorgeschlagener Zuschuss
ab 2022

Differenz 2021/ab 2022 Anmerkungen

Kulturelle Einrichtungen

Theater Reutlingen Die Tonne 26.10 88.450,00 EUR 191.000,00 EUR 102.550,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 sind 90.220,00 EUR berücksichtigt.
Strukturelle Erhöhung um 100.780,00 EUR in die Änderungsliste aufgenommen.
Siehe KT-Drucksache Nr. X-0379

Naturtheater Hayingen e. V. 26.10 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Neuantrag, noch nicht entscheidungsreif.
Siehe KT-Drucksache Nr. X-0380

TheaterPädagogikZentrum BW e. V., Reutlingen 26.10 0,00 EUR 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR

Neuantrag, in die Änderungsliste aufgenommen.
Beantragt wurden 15.000,00 EUR.
Siehe KT-Drucksache Nr. X-0377

Württembergische Philharmonie Reutlingen 26.20 135.300,00 EUR 156.500,00 EUR 21.200,00 EUR

Im Entwurf zum HH-Plan 2022 sind 138.010,00 EUR berücksichtigt.
Strukturelle Erhöhung um 18.490,00 EUR in die Änderungsliste aufgenommen.
Siehe KT-Drucksache Nr. X-0378

Gesamtsummen 223.750,00 EUR 357.500,00 EUR 133.750,00 EUR

Gesamtsummen Anlage 1 344.240,00 EUR 350.890,00 EUR 6.650,00 EUR

Gesamtsummen Anlage 2 223.750,00 EUR 357.500,00 EUR 133.750,00 EUR

Gesamtsummen 567.990,00 EUR 708.390,00 EUR 140.400,00 EUR


